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Zu einem Entscheid des Militirkassationsgerichts.
Von Major Leo Eberle, St. Gallen.
[.

Dort wo das Militiirstrafgesetz dem Richter ein bestimmtes
Verhalten gebietet, einen bestimmten Weg zur Urteilsfindung
vorschreibt, spricht es stindig und konsequent im Indikativ
(vergl. z. B. Art. 50 M St G: «Der Richter rechnet dem Verur-
teilten . . . .»). Dort wo es dem freien Ermessen des Richters
Raum lassen will, spricht es von einem «Kénnen» (vergl.
Art. 29, Abs. 2, Art. 32, 45 M St G). So kann z. B. gemiss Art.
32 der Richter einem Verurteilten den bedingten Strafvollzug zu-
billigen, wenn es sich um eine Gefingnisstrafe von nicht mehr als
einem Jahr handelt; wenn der Verurteilte innerhalb der letzten
fiinf Jahre vor Veriibung der Tat nicht wegen eines Vorsatz-
deliktes mit Freiheitsstrafe belegt worden ist; wenn iiberdies sein
Vorleben, sein Charakter und seine militirische Fiihrung er-
warten lassen, er werde durch die Gewahrung des bedingten
- Strafvollzuges von weiterem Delinquieren abgehalten.

I

Vor einiger Zeit hat das Divisionsgericht 5a den nicht vor-
bestraften Mitrailleur Ei. der Filschung dienstlicher Aktenstiicke
im Sinne von Art. 78 M St G (Erstellung einer falschen Schiess-
komptabilitit seines Schiitzenvereins auf Grund verféilschter
Standblitter) schuldig erklirt und ihn deshalb zu vierzehn Tagen
Gefiangnis verurteilt. Von der Gewihrung des bedingten Straf-
vollzuges sah das Divisionsgericht ab mit der hauptsidchlichen
Begriindung, Ei. habe die Tat nach reiilicher Ueberlegung began-
gen und dabei eine Charakterschwiche offenbart, die nicht ver-
einbar sei «mit den Anforderungen an den Charakter, welche bei
der Gewidhrung des bedingten Strafvollzuges gestellt werden
miissen»,

Diesen Entscheid zog der Verurteilte, unter Berufung auf Art.
188, Ziff. 1 M St G O (Verletzung materiellen Rechtes) an das
Militarkassationsgericht weiter mit dem Antrag, es sei ihm fiir
die Gefingnisstrafe von vierzehn Tagen der bedingte Strafvoll-
zug zuzubilligen, da alle in Art. 32 M St G hiefiir verlangten
Voraussetzungen gegeben seien. — Der Auditor und der Gross-
richter des Divisionsgerichtes 5a sowie der Oberauditor bean-
tragten Abweisung der Kassationsbeschwerde.

Das Militdrkassationsgericht hat die Beschwerde des Ei. gut-
geheissen und ihm den bedingten Strafvollzug zugebilligt, mit
einer Probezeit von drei Jahren. Der Begriindung dieses Ent-
scheides ist zu entnehmen: Das Divisionsgericht erblicke die dem
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Beschwerdefiihrer besonders angerechnete Charakterschwiiche
lediglich darin, dass dieser nach reiflicher Ueberlegung gehandelt
habe: die derart umschriebene Charakterschwiiche sei aber keine
andere als diejenige, die im deliktischen Vorsatz als solchem in
Erscheinung trete:; wollte man der Argumentation des Divisions-
gerichts folgen, so miisste man den bedingten Strafvollzug bei
allen Vorsatzdelikten ausschliessen; damit wiirde das Anwen-
dungsgebiet des Art. 32 M St G in einer Weise eingeschriinkt,
die dem Sinn und Geist des Gesetzes nicht entspreche; das Divi-
sionsgericht habe daher das ihm vom Gesetzgeber in Art. 32 ¢cin-
geriumte freie Ermessen iiberschritten und sich damit einer Ge-
setzesverletzung schuldig gemacht; im Gegensatz zur Auffassung
des Divisionsgerichts «eigne sich der Fall in geradezu typischer
Weise fiir die Anwendung des Art. 32 M St G» (d. h. fiir die
Zubilligung des bedingten Strafvollzuges).

1.

Dieser Entscheid des Militiirkassationsgerichts erweckt nach
verschiedenen Richtungen Bedenken.

1. Es kann nicht fraglich sein und wird auch vom Kassations-
gericht grundsiitzlich nicht in Zweifel gezogen, dass dic Frage
der Gewihrung oder Verweigerung des bedingten Strafvollzuges
eine solche des freien richterlichen Ermessens ist. Wo aber der
Gesctzgeber dem Richter nicht ein bestimmtes Verhalten vor-
schreibt, wo er vielmehr die Urteilsfindung dessen Ermessen aii-
heimstellt, da ist der Sachrichter frei, so oder anders zu entschei-
den. In gleichem Umfang ist sein Urteil der Ueberpriifung durch
den Kassationsrichter unter dem Gesichtspunkt der Verletzung
materiellen Rechtes entzogen; denn das nach freiem Ermessen
gebildete Urteil kann nicht an sich eine Gesetzesverletzung be-
deuten. Auf unsernFall angewendet: selbst angenommen, die voin
Divisionsgericht 5a relevierte Charakterschwiiche des Ei. lasse
sich vereinbaren mit den Voraussetzungen, von welchen Art. 32
M St G die Zubilligung des bedingten Straivollzuges abhiingig
macht, rmusste das Divisionsgericht denselben nicht gewihren,
sondern es konnte, eben nach seinem freien Ermessen, dem Ver-
urteilten diese Rechtswohltat zubilligen oder verweigern (ihnlich
Rekurskommission St. Gallen als Kassationsinstanz: «Die Ver-
weigerung des bedingten Straferlasses seitens eines Gericlites
kann keinen Nichtigkeitsgrund bilden. Der Richter ist nicht ver-
pflichtet, den bedingten Straferlass zu gewihren, selbst wenn die
Voraussetzungen fiir denselben vorliegen. Der Strafbeklagte hat
keinen Rechtsanspruch auf den Aufschub des Strafvollzuges;
dieser ist eine Wohltat, welche der Richter nach seinem Ermessen
gewihren, die er aber auch verweigern kann. Darnach liegt in
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einer Verweigerung des bedingten Straferlasses, sei sie an sich
begriindet oder nicht, keine Gesetzesverletzung).

2. Neben diesen rechtlichen Bedenken ruft der angefiihrte
Entscheid des Militdrkassationsgerichts auch solchen praktischer
Art, unter dem Gesichtspunkt namentlich seiner allfilligen pri-
judiziellen Wirkung.

Zum Beispiel: Nach Art. 45 M St G kann der Richter die
Strafe mildern, wenn der Téater aus achtungswerten Beweggriin-
den gehandelt hat. Nach Art. 29, Abs. 2, kann der Richter den zu
Gefingnis Verurteilten in der biirgerlichen Ehrenfdihigkeit ein-
stellen. Die Einstellung in der biirgerlichen Ehrenfihigkeit be-
deutet, da sie als besondere Strafe neben der Hauptstrafe ver-
hiangt wird, eine Verschdrfung der letzteren. Nun behaupten bei-
spielsweise alle jene, die den Militirdienst aus Gewissensgriinden
zu verweigern vorgeben, ihr Handeln entspringe achtungswerten
Beweggriinden. Sie erheben daher, unter Berufung auf Art. 45
M St G, Anspruch auf Milderung der iiber sie zu verhidngenden
Strafe. Anderseits geht die Praxis aller Divisionsgerichte in der
iiberwiegende Mehrzahl der Dienstverweigerungsfille dahin, die
Dienstverweigerer gemiss Art. 29, Abs. 2, in der biirgerlichen
Ehrenfihigkeit einzustellen (im wesentlichen aus der Ueberlegung
heraus, die Einstellung in der Ausiibung der biirgerlichen Rechte
sei das natiirliche Korrelat zur vorangegangenen Verweigerung
der Erfiillung einer wichtigsten verfassungs- und gesetzméissigen
Biirgerpflicht). Gegen diese Praxis der Militdrgerichte kimpfen
die politischen Verteidiger der Dienstverweigerung, kidmpien
religioseVereinigungen, kirchliche Behorden (Rite und Synoden)
seit langem an. Was liegt niher, als dass sie alle sich kiinftig auf
den Entscheid des Militdrkassationsgerichts in Sachen Ei. be-
rufen und folgendermassen argumentieren: In diesem Fall hat
das Kassationsgericht erklirt, er «eigne sich in geradezu typi-
scher Weise fiir die Zubilligung des bedingten Strafvollzuges»,
hier konne dieser also nicht nur, hier miisse er gewidhrt werden.
Wenn aber die Dienstverweigerer aus Gewissensgriinden gemaiss
Art. 45 M St G Anspruch erheben diirfen auf Strafmilderung,
so «eignen sich diese Fille in geradezu typischer Weise nicht iiir
eine Strafverschdrfung, wie sie in der Einstellung in der biirger-
lichen Ehrenfihigkeit liegt». — Oder: Wo das Gesetz in bezug
auf die Tétigkeit des Richters von «konnen» spricht, heisst dies
entweder «diirfen» oder «nicht miissen». Und wie im konkreten
Fall Ei. das (den bedingten Strafvollzug gewihren) «diirfen» vom
Kassationsgericht als «miissen» ausgelegt wurde, so ist im Fall
der Dienstverweigerung aus Gewissensgriinden das «nicht (in der
biirgerlichen Ehrenfihigkeit einstellen) miissen» als «nicht diir-
fen» auszulegen. Die Militirgerichte miissen also ihre Praxis dn-
dern und diirfen diejenigen, welche aus achtungswerten Griinden



— 111 —

des Gewissens den Militirdienst verweigern, nicht mehr mit der
«entehrenden» Nebenstrafe der Einstellung in der biirgerlichen
Ehrenfiihigkeit belegen.

Dieses eine Beispiel, dem besonders aktuelle Bedeutung zu-
kommt, mag geniigen, zu zeigen, was fiir schwerwiegende Folgen
der angefiihrte Entscheid des Militirkassationsgerichts nach sich
zu ziehen geeignet sein kann, mit seinem Einbruch in den pro-
zessualen Grundsatz, dass Fragen des sachrichterlichen Er-
messens der Kognition des Kassationsrichters entzogen seien.
— Caveant Consules!

MITTEILUNGEN |

Glarnerische Offiziersgesellschaft. Zusammensetzung des Vor-
standes. Prisident: Hptm. Heinrich Schmid, Kdt. Schiitzenkp. 1 85, Vize-
prasident: Hptm. Hans Triimpy, Kdt. II[;132. Aktuar: Oberlt. Waldemar
Kubli, Adj. Bat. 85. Kassier: Oberlt. Jacques Miiller, Mitr. Kp. 1V/85. Bei-
sitzer: Major Heinrich Zweifel, Kdt. Sap. Bat. 6.

Offiziersgesellschaft Grenchen. Jahresbericht 1932, Unsere Ge-
sellschaft hat ihr 38. Arbeitsjahr hinter sich. Es ist {iberaus erfreulich, kon-
statieren zu konnen, dass sich das junge Kadre in den letzten 3—4 Jahren
heran gemacht hat und fiir alle Veranstaltungen lebhaftes Interesse bekundet.
Zwei der Vortrdge wurden von unsern Mitgliedern bestritten, Lt. Fr. Sallaz
liber Handfeuerwafien bis zum neuzeitlichen Karabiner und Hptm. Miiller iiber
Beobachtungen wihrend der Manover 1932. Reitkurse wurden zwei abgehalten,
besucht von 19 resp. 12 Mitgliedern. Im Sommer fand unter der Leitung von
Oberstlt. Striiby, Kdt. ]J. R. 11, eine taktische Uebung von Grenchen aus liber
Romont nach Plagne statt. Leider verlor die Sektion Grenchen ihren Griinder,
Oberst Emil Obrecht, durch den Tod. Der Verlust des verdienten Ehrenmit-
¢liedes war ein schmerzlicher, doch sein Name und sein Wirken werden in der
Geschichte der Offiziersgesellschaft stets als Beispiel grésster Hingabe und
ernster Pflichtauffassung erhalten bleiben. Der Vorstand wurde wie folgt neu
bestellt: Priasident Major Schideli; Vizeprédsident Oberstlt. Wyss; Korrespon-
dent Oblt. Schneider; Kassier Lt. Ochsenbein; Aktuar Lt. Blaser, Beisitzer
ODblt. Schild und Oblt. Brodbeck. Obl. Schneider.

Die Eidgendssische Militarbibliothek.
Mitteilung der Generalstabsabteilung.

Da es hdufig vorkommt, dass Offiziere weder iiber die Existenz noch
iiber die Einrichtungen der Eidgendssischen Militarbibliothek unterrichtet sind,
so sei hier kurz auf das Institut hingewiesen und seine Benutzung empfohlen.

Die Eidgendossische Militirbibliothek ist in Bern, im Bundeshaus-Ostbau,
IIl. Stock, untergebracht. Sie ist tdglich von 8—11 Uhr und 2—5 Uhr gedéfinet,
Samstags nur am Vormittag. Offizieren stehen Lesesaal und Ausleihe (Ver-
sand auch nach auswirts) unentgeltlich zur Verfligung. Es werden in der
Regel nur drei Werke auf einmal an einen Beniitzer ausgegeben; die Leihe-
frist betrdgt in der Regel einen Monat.

Die Eidgendtssische Militdrbibliothek umfasst {iber 60,000 Binde, vorwie-
gend militdrischen Inhalts und vermehrt ihre Sammlungen jdhrlich um etwa



	Zu einem Entscheid des Militärkassationsgerichts

